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© SCHéN B ERG VON PETER SZENDY

Man soll nicht mit Platten spielen...

Diesen Satz (als ob man sagte: «man soll nicht mit dem
Feuer spielen») verstehe ich als Zeugnis eines moglichen
Gebrauchs des Verbs «spielen» im Deutschen. Platten sind
zerbrechliche Gegenstinde, sie werden zerkratzt. Man soll
deshalb nicht mit ihnen spielen. Es sei denn, man suche sie
mit Absicht zu zerstoren. In diesem Fall (ver)sende man sie
ohne Umschlag, so wie dies der amerikanische Kiinstler
Christian Marclay mit seiner Record without a cover (1985)
getan hat. Da wére dann zu prizisieren: Nicht im Schutzum-
schlag aufzubewahren, «Do not store in a protective packa-
ge». Oder man kann Platten auf den Boden legen und Leute
einladen, darauf herumzugehen; dies hat derselbe Christian
Marclay in der Ziircher Shedhalle in seiner Installation Foot-
steps (1988) getan: Der Boden war mit Vinylplatten bedeckt,
die Schrittgerdusche enthielten (was wihrend der Ausstel-
lung natiirlich niemand horen konnte), und, indem den Be-
suchern gar nicht anderes {ibrig blieb, als den zerbrechlichen
Boden mit Fiissen zu treten, trugen sie zum klanglichen End-
resultat bei, indem sie die Oberflichen der Phonogramme
verdnderten. Die solcherart «geprigten» phonographischen
Stiicke wurden dem Gedéchtnis Fred Astaires gewidmet.

Oder soll man, statt «mit Platten spielen», nicht besser
«Platten spielen»? Also nicht «spielen mit» in dem Sinne, wie
ihn der Autor der Platte More Encores im Untertitel
gebraucht: «Christian Marclay plays with the records of
Louis Armstrong, Jane Birkin and Serge Gainsbourg, John
Cage, Maria Callas, Frederic Chopin, Martin Denney, Arthur
Ferrante and Louis Teicher, Fred Frith, Jimi Hendrix, Christi-
an Marclay, Johann Strauss, John Zorn.»' Sondern eher:
«Platten spielen», als sage man: «Klavier spielen», «Blinde-
kuh spielen», «Roulett spielen»...

Ist also die Platte ein Instrument? Und heisst «Platten
spielen» nicht auch, mit grossem Einsatz spielen, einen
Streich spielen? Und heisst es nicht vor allem: das «Copy-
right spielen» lassen, diesen Rechtskorper, diesen
juristischen Kreis, der den unvollendeten Kreis des Werkes
vollendet (©) und der dessen einmalige und unteilbare Exi-
stenz festschreibt?

Die Geschichte des musikalischen Copyrights (dasjenige
der Platte also) bleibt zu schreiben, und zu zeigen wére, in-
wiefern es nicht nur dazu gefiihrt hat, die musikalische Pra-
xis treu aufzuzeichnen, sondern inwiefern das Copyright
auch determinierend gewirkt hat, indem etwa die Melodie
als Indikator von Originalitit privilegiert wurde. Es gilte vor

allem die Voraussetzungen zu analysieren, die juristisch re-
gelten und unterderhand noch immer regeln, ob ein musika-
lisches Werk einmalig und unteilbar sei. Eine solche Unter-
nehmung wire heute gewiss von Dringlichkeit, gerade im
Hinblick auf die Verbreitung des Samplings oder (geméss
dem vom kanadischen Komponisten John Oswald gepragten
Begriff) der «plunderphonics» (von «plunder», «pliindern»).

SAMPLE OSWALD

«I started off as a listener», erzihlt John Oswald.>? Welch
wundervolle Selbstverstandlichkeit, die ein jeder unter-
schreiben mochte, um seinerseits zu sagen: Auch ich, wissen
Sie, habe in der Musik als Horer begonnen. Und Oswald
fahrt fort:

«But like most kids, I had a short attention span. I couldn’t

comprehend the structural pretenses of classical music: in

the sonata form, the exposition and development would
stretch on for several minutes, and by the time the recapitu-
lation arrived, I would have capitulated. »

Aufgrund dieses Mangels an Aufmerksamkeit hat Oswald
Hortechniken entwickelt, die er als «aktive» bezeichnet:

«l'd play 33-1/3 rpm LPs of classical music at 78 rpm, and —

lo and behold — the structure would come into focus in an

aural version of an overview. [...] And quite often I found

that I preferred listening to some pieces of music at speeds

other than the ones they were intended to be played at.»

Durch die Tonaufnahme also macht sich der Horer Os-
wald tiber das Tempo her und damit iiber jenen Aspekt des
klassischen musikalischen Werkes, das zu konservieren die
Schallplatte in ganz besonderer Weise geeignet scheint, wie
Strawinsky einmal meinte (ich komme darauf zuriick). Doch
was Oswald konservieren will, das sind seine manipulativen
Horgénge, die von Mal zu Mal komplexer werden.

Im Jahr 1989 trégt der aktive Horer Oswald einige seiner
Manipulationen auf der CD Plunderphonic zusammen. Die
Platte wird gratis verbreitet; auf dem Umschlag ist der Kopf
und der Lederblouson Michael Jacksons auf den Kérper
einer nackten jungen Frau gepfropft. Es kommt zu einem
Prozess. Oswald, der siamtliche CDs in seinem Besitz wie
auch das Masterband zerstoren muss, bemerkt nicht ohne
[ronie, dass gerade Michael Jackson als Autor eines des gros-
sten — ldngsten — Plagiats in der Geschichte der Popmusik
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gelten konne. Das Lied Will You Be There des Albums Dan-
gerous beginnt namlich mit einem Sampling von Beethovens
Neunter, eingespielt durch das Cleveland Orchestra im Jahre
1961. Das Sample dauert ldnger als eine Minute, und, so Os-
wald, weder Beethoven noch sein Textautor, Schiller, wiirden
erwéhnt.

Die Platte Plunderphonic, wen mag es iiberraschen, ist
schwierig zu finden. Die kanadische Zeitschrift Musicworks,
die mehrere Gesprache mit und Artikel tiber oder von
Oswald veroffentlicht hat, liess ihrer Nummer 47 eine
(Analog-) Kassette beigeben, die neun Beispiele von Klang-
pliinderungstechniken prasentiert. Die Aufnahme wird mit
einem warnenden Hinweis auf den Begriff des shareright
vertrieben: «Jedem ist erlaubt, dieses Material mit irgend
jemandem zu teilen, sofern dies ohne direkten finanziellen
Profit geschieht.» Doch auch Oswald, der bei der «Elektro-
zitierung» («electroquoting») nichtsdestoweniger zu Respekt
(«respectability») aufruft, muss eingestehen, dass im Audio-
Medium keine Anfiihrungs- und Schlusszeichen zur Verfii-
gung stehen («Quotation marks are not available in the
audio medium»).

ERBEN

Zwar werde ich weiterhin von jenen Unternehmungen, die
ich soeben imagniert habe, traumen, und auch werde ich, um
auf der Hohe der Zeit zu bleiben, hin und wieder mehr oder
weniger aktuelle Samples einstreuen; doch mochte ich in der
langen und verschlungenen Geschichte des musikalischen
Copyrights im folgenden nur einen kurzen, gleichwohl ein-
zigartigen Moment in den Blick nehmen — einen Moment,
der mit einem Eigennamen zusammenzufassen ist: Schon-
berg. Schonberg-der-Erfinder-der-Zwolftontechnik, Schon-
berg, der Fortschrittliche (dessen Lager man iiblicherweise
gegeniiber dem restaurativen Strawinskys aufschlagen lésst),
dieser Schonberg ist Autor einiger wenig bekannter Texte
iiber das Copyright. Sie zu lesen (was wir tun werden) be-
deutet, nach der Tragweite der Schonbergschen Erfindungen
zu fragen — zumal im Verhiltnis zu jener anderen Erfindung,
der Phonographie, die mit einem Schlag die jahrhundertealte
Hierarchie innerhalb der musikalischen Werke ebenso um-
stiess wie die Beziehungen dieser Werke zum Kommerz, zum
Markt, zur industriellen Ausbeutung.

Am Ende meiner Ausfithrungen werden wir auf den Be-
griff der Erfindung wieder zuriickkommen miissen. Und auf
den Platz, den Schonberg den Erben eines Erfinders zukom-
men lasst. Denn mit einem Verstandnis des Copyrights, wie
es Schonberg erkennen ldsst, gibt es vielleicht die Moglich-
keit eines musikalische Erbes. Und damit auch: einer Trauer.

SAMPLE GOODMAN

Das Copyright sei, so sagte ich, ein Rechtskorper, ein juri-
stischer Kreis, der den unvollendeten Kreis des Werkes voll-
ende (©) und der dessen einmalige und unteilbare Existenz
festschreibe. Zumal wenn es sich, wie dies in der Musik der
Fall ist, um allographische Werke handelt.

Nelson Goodman unterscheidet in Languages of art® zwi-
schen autographischen und allographischen Kiinsten, eine
Unterscheidung, die Gérard Genette in L’Euvre de [’art vor
kurzem einer differenzierten Lektiire unterzogen hat.
Gemiss einem Gliederungskriterium, das Genette als «empi-
risch» qualifiziert,

«zeigt es sich, dass in einigen Kiinsten, etwa der Malerei, das

Fiilschen (<fake> oder <forgery>) [...] eine wirksame, [...] da

sinnvolle Praxis ist; und dass in anderen Kiinsten, so der

Literatur oder der Musik, diese Praxis nicht existiert, da

eine korrekte Kopie eines Textes oder einer Partitur nur ge-
rade ein neues Exemplar dieses Textes oder dieser Partitur
darstellt, das aus literarischer Sicht weder mehr noch weni-
ger wertvoll ist als das Original. [...] Wenn diese Exemplare
korrekt sind, d.h. mit dem Original wortlich tibereinstim-
men (<sameness of spelling>), teilen sie mit diesem den text-
lichen Wert. Anders gesagt: In gewissen Kiinsten macht das
Authentizititskonzept Sinn, es definiert sich durch die Pro-
duktionsgeschichte eines Werkes, wihrend es in anderen
Kiinsten sinnlos ist. [...] Goodman nennt die erste Gattung
von Kiinsten — gewiss nicht zufallig — autographisch, die
zweite allographisch* [...].»

*«Das urspriingliche Motiv dieser heute gebriuchlich ge-
wordenen Benennung [...] ist ganz offensichtlich der Status
der Einmaligkeit <autographer> Manuskripte, dessen Ge-
genbegriff «allographisch> im Hinblick auf eine Vielzahl
von Manuskripten gebildet wurde.»*

Es ist hier in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung, dass
diese Unterscheidung auf der Moglichkeit zur Filschung
beruht. Denn, wie Genette sehr zu Recht bemerkt (S. 25),
«verléduft die Grenze zwischen den beiden Begriffen [auto-
graphisch und allographisch] bisweilen mitten durch eine
Kunstgattung». Musik ist demnach «im Falle einer in Partitur
notierten Komposition» allographisch, doch ist sie autogra-
phisch, wenn es sich um eine «komplexe Improvisation» han-
delt, «worin nicht oder nur ungeniigend notierbare Elemente
(wie die Klangfarbe einer Stimme) mit notierbaren (meist
die melodische Linie oder die harmonische Struktur betref-
fend) vermischt sind». Die Unterscheidung autographisch
versus allographisch impliziert also eine Theorie der Notati-
on: «Ein allographisches Werk ist einzig und allein durch das
Ensemble der Merkmale bestimmt, die durch die Notation
fassbar sind». Doch scheint diese zugleich an einen bestimm-
ten Stand der Technik gebunden, daran, was technisch no-
tierbar ist. Denn wenn, zumal mit der Phonographie, die
Notation von Musik erschopfend wiirde (dies miisste aller-
dings erst bewiesen werden): was geschdhe dann mit der Un-
terscheidung zwischen autographisch und allographisch?
Denn immerhin erlaubt die Phonographie, noch dasjenige
festzuhalten, was Béla Bartdk als «winzige Interpretations-
charakteristiken» bezeichnete.’ Und auch fiir Adorno war
Phonographie Schrift, allerdings eine, die «ihres blossen Zei-
chenwesens sich begibt: unablgslich verschworen dem Klang,
der dieser und keiner anderen Schall-Rinne innewohnt»®. Es
stellt sich demnach die Frage, ob die Phonographie (zumin-
dest soweit sie analog ist) nicht eine «Riickkehr» der Musik
in den autographischen Modus moglich macht.

SCHONBERG VERSUS STRAWINSKY (1)

Schonberg hat sehr wenig iiber Strawinsky geschrieben —
und noch weniger tiber ihn gesprochen (das Umgekehrte
hingegen gilt nicht). Der Name Strawinskys erscheint weder
in einer der grossen Handwerkslehren (Harmonielehre,
Grundlagen der musikalischen Komposition), noch im kiirz-
lich veroffentlichten, posthumen Text mit dem Titel The Mu-
sical Idea; er erscheint selten in der Korrespondenz, kaum
héufiger in Style and Idea, der englischsprachigen Sammlung
der Schriften Schonbergs.” Die seltenen Fille sind allerdings
keineswegs unbedeutend. Da gibt es einmal den kleinen
Essay Igor Strawinsky: Der Restaurateur, beinahe handelt es
sich dabei um einen Aphorismus. Schonbergs Positionen sind
allgemein bekannt: Strawinsky, schreibt er, «constantly
find[s] new points to <take up>: Bach, Scarlatti, Clementi,
etc.» Strawinskys Musik ist in gewisser Weise ein «Sampling»
avant la lettre, und die Liste seiner Samples, Entlehnungen
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und Zitate dhnelt den Schuldsummen gewisser Rap-Platten.
Ebenfalls in Style and Idea, in den wenigen Bemerkungen
iber Stravinskys Oedipus, bekennt Schonberg immerhin,
Petrouchka gemocht zu haben. Doch, so prizisiert er, es
handle sich nur um gewisse «Stellen». «Parts of it», liest man
in der englischen Version, was dusserstenfalls etwa auch mit
«ausgewdihlten Stiicken» oder «bevorzugten Momenten»
ibersetzt werden konnte. Samples eigentlich.

Der Name Strawinsky kommt schliesslich ein drittes Mal
vor; diesmal werden wir uns linger damit beschéftigen.

Die englischsprachige Ausgabe von Style and Idea enthilt
zwei Texte, die sich explizit dem Copyright widmen (die fran-
zosische Ubersetzung lisst sie {ibrigens einfach entfallen).
Der erste, Parsifal and Copyright, datiert vom Jahr 1912.
Beim zweiten, Copyright, handelt es sich um ein Manuskript,
das Ende der vierziger Jahre auf englisch redigiert wurde.
Am Ende dieses Manuskripts fiigt die deutschsprachige Aus-
gabe® ihrerseits zwei weitere Dokumente an: eine kurze Er-
kldarung, datiert vom 18. Februar 1949, sowie der Entwurf
eines Briefes an einen Anwalt namens Fendler, datiert vom
14. Marz 1949. In diesen zwei Dokumenten (die also in der
englischsprachigen Ausgabe fehlen) erscheint der Name
Strawinsky — eng gebunden an die Frage des Copyrights.

Der Kontext, auf den sich diese Dokumente beziehen, ist
wichtig. Denn just im Mérz 1949 verliert Strawinsky einen
Prozess, den er wegen eines «Arrangements» seit Oktober
1947 gegen die Leeds Music Corporation fithrte. Um erken-
nen zu konnen, was nach Ansicht Schonbergs bei diesem
Prozess auf dem Spiel stand, muss die konfliktreiche Ge-
schichte der verschiedenen Versionen und Veroffentlichun-
gen von Der Feuervogel kurz rekonstruiert werden.

Aus der Musik zum Ballett Der Feuervogel, einem Kompo-
sitionsauftrag Diaghilews, fertigte Strawinsky eine erste
Konzertsuite an, die von einem gewissen Jurgenson 1911 in
Russland veroffentlicht wurde. Strawinsky hatte einen Ver-
trag unterzeichnet, der Jurgenson die Exklusivrechte fiir
samtliche Léander tiberliess, einschliesslich der Tantiemen fiir
«phonograph, gramophone and all other mechanical instru-
ments»’. 1920 iiberliess Strawinsky wegen der rechtlichen
Schwierigkeiten, die sich aufgrund der russischen Revolution
ergeben hatten, die Rechte einer neuen Version, komponiert
1918/19, dem Direktor des Verlages Chester, Otto Kling.
Folge ist ein Rechtsstreit mit den Parteien Robert Forberg,
Vertreter Jurgensons in Leipzig, auf der einen, Chester,
Schott (dem Vertrieb Chesters in Deutschland) und
Strawinsky auf der anderen Seite. Chester und Schott verlie-
ren den Prozess und drohen auf Strawinsky zuriickzugreifen,
den sie beschuldigen, ihnen etwas verkauft zu haben, was
ihm gar nicht mehr gehorte.

1945 entschliesst sich Strawinsky, inzwischen amerikani-
scher Biirger geworden, eine dritte «neue Suite» von Der
Feuervogel (dessen Copyright diesmal gesichert war) zu
schreiben und sie der Leeds Music Corporation zu verkau-
fen. Nach Streitigkeiten tiber Kopierfehler im Orchesterma-
terial verklagt Strawinsky die Firma Leeds im Oktober 1947
seinerseits: Diesmal ist Strawinsky der Klédger, der Leeds
vorwirft, ein Arrangement nach dem Thema des «Khorovod»
aus Der Feuervogel unter dem Titel Summer Moon veranlas-
st zu haben. Das Stiick ist ein langsamer Foxtrott {iber einen
Text von John Klenner:

Summer Moon, you bring the end of my love story;

All too soon my love and I are apart.

Summer Moon, why shine in Indian Summer glory?

Summer Moon, while I'm alone with my heart?

Die Verleger liessen unter dem Titel zunédchst die folgende
Erwihnung abdrucken: «adapted by Igor Stravinsky from his

own Firebird Ballet Suite»'". Vor Gericht fiihrt Strawinsky
ins Feld, der Arrangeur, ein gewisser Spielman (sic), habe,
auch wenn er andere Harmonien gebrauche, dennoch diesel-
ben Gefiihle zum Ausdruck gebracht.!'!

MELOZENTRIK

Die juristischen Bestimmungen betreffend der Autoren-
rechte sind hauptséchlich melozentrisch. Die Melodie ist das
einzige, was ginzlich Objekt von Besitzergreifung werden
kann, die iibrigen Dimensionen — Harmonik und Rhythmik —
finden nur nach Massgabe der Wechselwirkung mit der Me-
lodie Berticksichtigung: «Einzig die Melodie», so schreibt
Henri Desbois in Le Droit d’auteur en France, «<kann
unrechtméssig angeeignet werden, wahrend Harmonik und
Rhythmik nur in ihren Beziehungen zu einer bestimmten
Melodie geschiitzt werden kénnen.»'? Klang und Klangfarbe
spielen bei dieser Betrachtung schlicht keine Rolle.

Die juristischen Bestimmungen betreffend der Autoren-
rechte schliessen durch ihren Melozentrismus demnach die
Moglichkeit einer musikalischen Autographie aus, ermogli-
chen damit aber gerade das Arrangement. Dieses ist ein
sogenanntes «abgeleitetes» Werk (dhnlich einer Uberset-
zung'®); es handelt sich fiir die Juristen um die «Transfor-
mation eines Werkes fiir bestimmte Vokal- oder Instrumen-
talstimmen im Hinblick auf seine Ausfiihrung durch andere
Stimmen oder Instrumente als die fiir das urspriingliche
Werk vorgesehenen.»'* Die Moglichkeit des Arrangements
ist demnach, wenn auch nicht die Grundlage, so doch wenig-
stens ein deutlicher Hinweis auf den allographischen Modus
von Musik: Die Melodie (wie auch Harmonik und Rhyth-
mik, die sich auf sie beziehen) existiert unabhéngig von ihrer
Inkarnation im hic et nunc in dieser oder jener einmaligen
Klangfarbe. Dies ist die Voraussetzung, dass sie Anlass einer
Orchestrierung, eines Klavierauszuges etc. sein kann. Man
arrangiert kein Werk der musique concreéte.

SCHONBERG VERSUS STRAWINSKY (2)

Hier die Erkldrung vom Februar 1949, die Schonberg dem
englischen Text seines Manuskriptes iiber das Copyright bei-
gab:?

«Ich halte es fiir eine Pflicht, meine Meinung iiber Herrn

Strawinskys Prozess gegen die Leeds Company darzulegen,

weil hier einige der wichtigsten kulturellen und ethischen

Probleme nicht nur im Hinblick auf die Kunst betroffen

sind. Ich darf den Standpunkt eines Bannertrigers kiinstle-

rischer Prinzipien folgendermassen formulieren:

1. Wenn eine schmutzige Hand eine makellos weisse Wand
nur anrithrt, kann der Schmutzfleck niemals entfernt
werden.

2. Wenn ein Dieb einen Edelstein stiehlt, bleibt der Edelstein
unversehrt. Aber diese Diebe stehlen den Edelstein nicht
nur, sondern verderben ihn auch.

3. Man erlaube einem Karikaturisten, die Gesichter der
Nachtwache zu verindern, um das Gemdlde populdir zu
machen.

Ich wiire froh, wenn diese Punkte dem Richter und dem
Sachverstindigenausschuss vorgelegt werden kdnnten.»

Im Anschluss an diese Erklirung findet sich, datiert vom
folgenden Monat, der Entwurf eines Briefes an den «Attor-
ney of Law» Fendler:'®

«[...] Ich erinnere mich an die erste Nachricht iiber Herrn

Str.s Einstieg in das Musikautomatengeschiift, und schon
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damals hatte ich den Verdacht, dass er auf dem Wege der
Erpressung gezwungen wurde, die Vergewaltigung seiner
Werke zu dulden. Wurde es nicht so ausgedriickt: <Sie sind
nicht geschiitzt; wir konnen es ohne Ihre Erlaubnis tun; ist
es nicht besser, zu Lebzeiten zu verdienen, anstatt arm zu
sterben wie Tschaikowski und anderes, war dies nicht der
Sirenengesang der Piraten?

Natiirlich: er war nicht geschiitzt, weil das Urheberrechts-
gesetz nicht dazu dient, den Autor zu schiitzen, sondern nur
den Schmarotzern gestattet, unter bestimmten Voraus-
setzungen zu stehlen. Es sollte das <Urheberrecht der
Piraten> heissen. Ich bin der letzte, der gut von Verlegern
denkt. Aber schliesslich hat solch ein Mann wenigstens sein
Geld riskiert, und vielleicht hat er manchmal auch etwas
Begeisterung in ein Unternehmen investiert, das ein Wagnis
war. Er hat einen gewissen Schutz verdient, selbst wenn
sein Profit den des Autors in unertriglichem Masse iiber-
steigt.

Aber jene Hydinen, die ein sicheres Spiel treiben, jene
<Leichenschinder, die das Eigentum toter Soldaten stehlen,
jene Piraten, die keinerlei Verdienste und noch weniger
Ehre haben — jene Leute sollen nicht geschiitzt werden.
Also muss das Urheberrechtsgesetz abgeschafft werden.»

Offensichtlich richtet sich der Arger mehr noch als gegen
die kommerzielle Ausbeutung der Werke gegen deren
Arrangement fiir musikalische Automaten. Gegen deren
Fragmentierung und Neuzusammenstellung also, gegen
deren Verwendung im Film, auch gegen die Unterlegung von
Texten, die, der originalen Komposition dusserlich, der
Musik hinzugefiigt werden wie etwa die Tropen den Vokali-
sen in der Friihzeit des gregorianischen Chorals.

Genau dies geschah mit Strawinskys Feuervogel, denn
Summer Moon sei gerade fiir den Juke-Box-Markt be-
stimmt, wie Strawinsky in einer Erkldarung formulierte, die er
zwecks Verbreitung kopieren liess:

«These vulgar Broadway people... had the idea of extrac-

ting melodies form Firebird, to be arranged as popular

songs, ... and commissioning someone to write words, pack-
aging the little cochonnerie under the title Summer Moon>.

... The intent was to attract the uke-box-trades>.»"

Gleichwohl hat, wir haben es gesehen, Strawinsky nicht
gezogert, Selbst-Arrangements zu machen, um sich ein Werk
rechtlich wieder anzueignen. Er hat, so wiirde man heute
sagen, seinen eigenen Remix gemacht. Es ist genau das, was
Schonberg nicht billigen wollte, auch wenn er, tibrigens aus
denselben Griinden, unzweideutig fiir Strawinsky Partei
nimmt und die «Piraterie» von Leeds verurteilt.

Schonbergs Anspielung an die «erste Nachricht iiber
Herrn Str.s Einstieg in das Musikautomatengeschift» ver-
weist mit aller Wahrscheinlichkeit auf die allgemein bekann-
te Episode mit dem Haus Pleyel. Strawinsky selbst berichtet
dariiber in seinen Erinnerungen («Zu jener Zeit [1921/22]
begann auch meine Tétigkeit fiir die Firma Pleyel, deren In-
haber mir den Vorschlag machten, meine Werke fiir ihr me-
chanisches Klavier <Pleyela> zu bearbeiten.»)'®, und er
spricht von der «Befriedigung», die er bei der Arbeit der
Selbst-Arrangements fiir das Pleyela fand:

«Das mechanische Klavier hat besondere Eigenschaften,

denen sich meine Bearbeitung natiirlich anpassen musste.

Es bietet unbeschrinkte Moglichkeiten im Hinblick auf

Prazision, Schnelligkeit und Polyphonie, aber dynamische

Unterschiede auf ihm festzulegen ist sehr schwierig. Immer

wieder traf ich auf neue Probleme instrumentaler Natur, die

sich aus der Akustik ergeben, und somit auch auf Probleme
der Harmonie und der Stimmfiihrung.»"°

Und vor allem spricht Strawinsky davon, dass das mecha-
nische Klavier dazu geeignet sei, ungebiihrende Freiheiten
des Interpreten einschrianken zu konnen (diese Sitze sind
bekannt und werden oft zitiert):

«Zwei Griinde waren es, die mich veranlassten, diesen Auf-

trag anzunehmen. Ich wiinschte ein fiir allemal zu verhin-

dern, dass meine Werke falsch interpretiert werden. Schon
immer hatte ich nach einem Mittel gesucht, jene gefihrliche

Freiheit der Auslegung zu begrenzen, die heutzutage so ver-

breitet ist, und die es dem Publikum unmdéglich macht, die

wahren Intentionen des Komponisten kennenzulernen. Die-
ses Mittel glaubte ich in den Walzen des mechanischen Kla-
viers gefunden zu haben, und das gleiche erhoffte ich einige

Zeit spiter von der Grammophonplatte.»

SAMPLE FURTWANGLER

Oswald samplete in erster Linie Werke. Doch was ge-
schieht, wenn man eine Interpretation samplet? Denn, so
erklédrt Paul Théberge:

«performances stored in sound recordings can also be

translated into digital data and it has become quite

commonplace for remix engineers to use recorded perfor-
mances in conjunction with sequencers to simply trigger
synthesized or sampled sounds; in this way, the style and
phrasing (the sense of timing and the <feel> of a live

drum track for example) can be retained while the sounds

are changed in such a way that they bear little, if any,

resemblance to the original recording.» >’

In Frankreich ist es das Urteil Furtwédngler vom 4. Januar
1964, das der aufgezeichneten Interpretation eines aus-
fiihrenden Musikers die Anerkennung eines eigentlichen
Werkes gibt.?!

Wilhelm Furtwéngler hatte wihrend des Zweiten Welt-
krieges die Wiener Philharmoniker dirigiert und fiir den
Rundfunk des Dritten Reichs Aufnahmen gemacht. Bei der
Eroberung Berlins durch die Alliierten beméchtigten sich
die sowjetischen Stellen der Bénder und gaben sie spéter an
die Behorden der DDR weiter, die sie mit Vertrag vom
5. November 1952 an Urania Records Inc. in New York ver-
kauften. Mit den Biandern produzierte diese Firma daraufhin
eine Schallplatte mit Beethovens Dritter, die in Frankreich
durch Thalia vertrieben wurde. All dies ohne das Einver-
standnis der Wiener Philharmoniker oder Furtwanglers.
Dieser, der einige Wochen zuvor eben jene Sinfonie fiir La
Voix de son Maitre eingespielt hatte, forderte die Beschlag-
nahmung der in Frankreich verkauften amerikanischen
Schallplatten.

Die Bénder werden beschlagnahmt. Furtwéngler stirbt
1954, und seine Rechtsnachfolger lassen das amerikanische
und das franzosische Unternehmen vor Gericht laden, um
die Einfuhr und die Verbreitung der Platten in Frankreich zu
verbieten und fiir den erlittenen Schaden entschidigt zu
werden. Nach mehreren Wendungen kommt die Sache
schliesslich vor das Kassationsgericht, wo das Urteil vom
4. Januar 1964 von einer Verletzung der Rechte des Kiinst-
lers iiber sein «Werk» spricht, um das es sich bei seiner Inter-
pretation handle.??

Man billigt demnach einer Interpretation den Status eines
Werkes zu (doch ist das Recht des Interpreten weder ein
Autorenrecht stricto sensu, noch ein «angrenzendes Recht»
[«droit voisin»] im Sinne der Schallplattenproduzenten)®.
Wenn demnach der Werkcharakter einer Interpretation in
exemplarischer Weise autographisch zu sein scheint (eine
Interpretation ist ein Ensemble von «schlecht notierbaren»
Elementen), so erfolgte die Anerkennung ihres Status als
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Werk paradoxerweise etwa gleichzeitig oder nur kurz bevor
die von Paul Théberge beschriebenen Moglichkeiten des
Samplings und der Sequenzierung aufkamen — Moglichkei-
ten also, die das Werk des Interpreten vielleicht wieder in
den allographischen Zustand zuriickweisen; denn eine
gesamplete und sequenzierte Interpretation, die mit ganz
anderen Klidngen aufgefiillt wird, kann nicht als Filschung
angesehen werden. Zumindest gerit die Unterscheidung
Goodmans hier mehr als anderswo ins Wanken. Und da

die Rechte des Interpreten in Begriffen der Tonaufnahme
definiert sind: Miisste der Schutz dieser in digitale Form
iibersetzten Interpretationsgesten («perfomance gestures»),
die Théberge beschreibt,?* nicht neu iiberdacht werden?

SCHONBERG VERSUS STRAWINSKY (3)

Um ermessen zu konnen, was bei der Position Schonbergs
auf dem Spiel steht, miissen die Dokumente, die wir iiber
den Fall Strawinsky versus Leeds gelesen haben, zu den an-
deren Texten aus Stil und Gedanke in Bezug gesetzt werden,
die ganz oder teilweise dem Copyright gewidmet sind.

Unter den musikalischen Vorschlidgen, die Schonberg 1919
an Adolf Loos sandte und zur Veroffentlichung in den Richt-
linien fiir ein Kunstamt® vorsah, handelt der dritte vom
Recht am geistigen Eigentum. Schonberg fordert darin, dass
bei einer Erbschaft dieses auch als Eigentum bestehen
bleibe:

«Das Recht am geistigen Eigentum hiitte in jeder Hinsicht

dem Rechte an jedem anderen Eigentum gleichgestellt zu

werden, insbesondere, was die Vererbbarkeit anlangt. Gera-
de bei diesem Eigentum ist es, wie bei keinem anderen, be-
rechtigt, dauerndes Erbrecht anzuerkennen, da eben hier
die Erben erst dadurch, dass sie noch etwas bekommen,
erfahren, dass die Hinterlassenschaft wirklich jemals Eigen-
tum gewesen ist. Das Erbrecht hiitte nach dem letzten Lei-
beserben zur Hilfte an den Staat, zur Hiilfte an eine Selbst-
verlagsgenossenschaft [...] iitberzugehen.»

Vergleicht man diese Forderung mit dhnlichen Abschnit-
ten aus Copyright oder aus den Fragmenten iiber die Men-

%6 so wird deutlich, dass Schénberg, wenn er die

schenrechte
Rechte des Musik-Autoren verteidigt, abwechselnd die tech-
nische Erfindung und das autographische Kunstwerk als Pa-

rallele oder Gegenbild ins Feld fiihrt.

So lehnt Schonberg in Copyright eine Konzeption der
Autorenrechte, die auf einer Analogie mit der Patentierung
basiert, ab:

«Das Urheberrechtsgesetz galt bisher als Verbot fiir Piraten,

das Eigentum eines Autors vor maximal sechsundfiinfzig

Jahren nach seiner Eintragung zu stehlen. Nach dieser

Frist konnte jeder Pirat freien Gebrauch davon machen

und grosse Gewinne einstreichen, ohne den eigentlichen

Besitzer an den Gewinnen aus seinem Eigentum zu

beteiligen.

Die Moral, die ein Gesetz dieser Art geschaffen hatte, schien

so niedrig und unverstindlich, dass man sich immer fragte,

in wessen Interesse das Gesetz wohl geschaffen worden
war; und warum ein Autor seines Eigentums beraubt wer-
den sollte nur zugunsten schamloser Piraten, wihrend jegli-
cher andere Besitz jahrhundertelang den entferntesten Ver-
wandten vererbt werden konnte.»

Die Argumentation ist identisch mit den Vorschlédgen, die
Schénberg 1919 an Loos richtete. Geistiges Eigentum, jene
Schopfung also, die (wie die Juristen sagen) ein «geistiges
Werk» darstellt, miisste vollstandig und unversehrt von Erbe
zu Erbe weitervermacht werden konnen, ad infinitum.

Schonberg beschiftigt sich daraufhin mit einer iiber-
schlagsmissigen 6konomischen Berechnung der Kosten, die
den Verlegern dadurch entstiinden, und fihrt dann fort:

«All dies scheint vollig sinnlos und lisst nur an Boswillig-

keit gegeniiber den Erben denken (wiihrend andere Erben

unbehelligt bleiben!).

Nun habe ich die wahre Losung dieses Problems entdeckt.

Zu der Zeit, als dieses Gesetz gemacht wurde, gab es die

sogenannten <Mechanischen Rechte> noch nicht: es gab

noch kein Radio, keinen Film, keine Schallplatten und keine

Tantiemen fiir die Auffiithrung. Damals verkauften die

meisten Autoren einem Verleger ihre Werke mit allen

Rechten. Die Beteiligung der Autoren an den Tantiemen aus

Verkauf, Verleih, Auffiihrungen, Funk- und Filmbearbei-

tungen war weder von den Autoren noch von den Verlegern

vorausgesehen. Ich schliesse daraus, dass das Gesetz nicht
gemacht wurde, um den Autor seines Eigentums zu
berauben.

Es wurde in Analogie zu den Patentgesetzen gemacht und

gewdhrte ausschliessliche Rechte nur auf begrenzte Zeit.

Der Verleger, der Hersteller galt nicht als der einzige, der

von den Einfillen anderer Leute profitieren sollte. Und be-

sonders im Hinblick auf die Patentgesetze gibt es viele

Interessen, die geschiitzt werden miissen. Niemals wire es

Jjedermann moglich geworden, mit der Eisenbahn oder dem

Dampfer zu reisen oder ein Auto zu besitzen, wenn ein

Hersteller das Monopol auf die Produktion gehabt hiitte.

Man sollte auch hier den armen Erfinder bedauern, der

geschidigt zu sein scheint. Aber im allgemeinen ist ein Er-

finder gezwungen, sein Patent einem mdchtigen Mann zu
verkaufen, weil er nicht imstande ist, selber zu produzieren.

Gabe es so etwas wie <Menschenrechtes, wire er geschiitzt —

warum zeigen die Gesetzgeber so wenig Grossziigigkeit

gegeniiber den Schaffenden, die die Kultur fordern? —
obwohl das Risiko, eine neue Erfindung auf den Markt zu
bringen, gross ist, und selten ist eine Erfindung gleich von

Anfang an perfekt genug, um ein Erfolg zu werden. Man

denke an all die Verbesserungen, die erforderlich waren, um

das Auto so vollkommen zu machen, wie es sein muss.

Im Bereich des Urheberrechts ist das nicht der Fall. Das

Risiko des Verlegers ist nicht so gross, und fiir gewohnlich

spielt er mit mehreren Zahlen, von denen eine alle mogli-

chen Verluste decken konnte. Der Verleger ist selten ge-
zwungen, Verbesserungen anzubringen. Im allgemeinen
sind die Werke abgeschlossen und zum Verkauf bereit.

Dennoch wiirde er, wenn er das Monopol hditte, die Preise

nicht senken, wie die Haltung von Schott und Simrock

bewiesen hat. Und deshalb miissen seine Rechte beschrinkt
werden. Danach ist er immer noch in der Lage, erfolgreich
mit den Piraten zu konkurrieren, besonders, wenn er seine

Ausgaben verbessert.»

Indem Schonberg auf das Gegenbild der Patentierung
hinweist — er kannte diese Thematik durchaus, hatte er sich
doch 1911 eine Notenschreibmaschine patentieren lassen®” —,
kann er einige wesenhafte Ziige des musikalischen Werkes
definieren. Schonberg schliesst dabei «Verbesserungen» (in
gewisser Weise also Remakes, Arrangements und Adaptio-
nen) auf der allographischen Ebene von Musik aus.
Mogliche (oder notwendige) Verbesserungen gibt es nur auf
der autographischen Ebene der Partituredition (einer be-
stimmten Edition), die korrigiert werden kann, um eventuel-
le Druckfehler zu eliminieren. Die Verbesserung bleibt
Sache des Herausgebers oder des Kopisten, wihrend «im
allgemeinen [...] die Werke abgeschlossen und zum Verkauf
bereit» sind. Das abgeschlossene Werk ist nicht vervoll-
kommnungsfihig. Es darf keiner Anpassung im Hinblick auf
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etwaige Aktualisierungen oder Adaptionen an einen aktuel-
len Kontext oder Markt unterworfen werden.

FORMEL UND PATENT

Eine Formel eintragen zu lassen (so als handle es sich eher
um ein Patent als um ein eigentliches Copyright) ist eine
bisweilen vorgeschlagene Losung, um zwar nicht ein musika-
lisches Werk, aber doch einen Klang zu schiitzen. Denn mit
der relativ jungen Praxis des Samplings — diese erlaubt es,
ohne Informationsverlust einige Millisekunden Klang aufzu-
zeichnen und diese in einen Rhythmus, eine Melodie oder
eine Harmoniefolge eines musikalischen Werkes zu integrie-
ren —, «the precise origins of the sound may be difficult to
identify»*. Um nicht zu sagen: unméglich. Frank Zappa, ein
Musiker, der viel Zeit mit der Herstellung eigener Samples
verbringt, hat denn auch darauf hingewiesen, dass eine Com-
puteranalyse das einzige Mittel sei, um die Ahnlichkeit zwi-
schen einem Klang und seiner Kopie zweifelsfrei feststellen
zu kénnen.?

Bryan Bell, der mit so verschiedenen Musikern wie Herbie
Hancock oder Neil Young zusammenarbeitete, hat in den
USA eine Dienstleistungsgesellschaft namens Synthbank mit
dem Zweck gegriindet, kommerzielle Kliange, die ge- und
verkauft werden konnen, zu publizieren.*® Anfinglich wollte
Synthbank, so Bryan Bell, das geistige Eigentum und die
Programmierung von Kldngen schiitzen. Dank einem Vertei-
lernetz (Performing Artists Network PAN) konnten die
Beniitzer die Kldnge vom Netz herunterladen.’! Doch sah
sich Synthbank mit Schwierigkeiten betreffend des Copy-
rights konfrontiert: «the US Copyright Office simply did not
provide a means for copyrighting sound apart from music».*
Fiir Bryan Bell musste es deshalb darum gehen, die Art die-
ses geistigen Eigentums, des Klanges, zu kldren und zu ent-
scheiden, ob es als Tonaufnahme oder als Computerpro-
gramm zu klassifizieren sei.*®

Sehr dhnliche Fragen stellen sich bei den Programmen von
Synthesizern. Denn — ob es sich nun um Sampling, um
Klangsynthese oder auch um Parfums handelt — jede andere
Person als der Erfinder kann zu den genau gleichen Ergeb-
nissen kommen, vorausgesetzt, dass er diese mit anderen
Mitteln erreicht. «It is possible, in theory, for almost anyone
to stumble upon the same set of parameters for a synthesizer
sound.» Der Beweis, dass es sich um eine Kopie handelt,
kann formal nur erbracht werden, wenn die Fehler, die
«Wanzen», die das Original enthélt, ebenfalls reproduziert
sind: «In such contexts, ownership becomes defined in nega-
tive terms rather than positive attributes.»*

SCHONBERG VERSUS WAGNER

Das musikalische Werk (im Gegensatz zum blossen
Klang) unterscheidet sich demnach von — bzw. definiert sich
in Bezug zu — der durch eine Formel (also durch ein Quasi-
Patent) geschiitzten Erfindung; letztere stellt Schonberg, wie
zufallig und im blossen Voriibergehen, auch dem plastischen
und also im autographischen Modus existierenden Objekt
gegeniiber. Im Aufsatz Menschenrechte gibt Schonberg eine
Art offene Liste der Giiter, der Besitztiimer, die ohne Be-
schrankung und ohne Schutzfrist weitervermacht werden
konnen:

«Ein Goldbergwerk, eine Olquelle, ein Kaufhaus, eine

Bank, eine Fabrik oder selbst ein Olgemiilde kann niemand

den entferntesten Nachkommen ihrer Besitzer wegnehmen.

Das Eigentumsrecht aber an Werken des Geistes und der

Kunst ist durch eine <Schutzfrist> begrenzt, wihrend wel-

cher es ein strafbares Verbrechen ist, den Hervorbringer

oder Schopfer zu bestehlen. Nicht etwa, weil Stehlen unmo-
ralisch und entehrend ist, sondern weil es die Interessen
kriegfithrender Mdchte durchkreuzen wiirde. Denn nach-
dem diese Zeit abgelaufen ist, zwingt der Konkurrenz-
kampf den Verleger, billiger zu verkaufen, lisst ihm jedoch
noch genug Profit iibrig, weil er nichts mehr an den Autor
zahlen muss. Angeblich gehort das Kunstwerk dann der
Allgemeinheit, aber in Wirklichkeit gehort es den Ausbeu-
tern. Nach Ablauf dieser Zeit ist es kein strafbares Verbre-
chen mehr, etwas wegzunehmen, was einem nicht selbst
gehort, obwohl es doch nach wie vor Diebstahl ist.»

Es ist zudem nicht unbedeutend, dass in der Erklirung
vom Februar 1949 iiber Strawinsky und das Copyright mit
der beriihmten Nachtwache Rembrandts ein Beispiel aus der
bildenden Kunst gewihlt wurde. Die Gesichter der Nacht-
wache zu entstellen und zu karikieren heisst, sich an einem
Original zu versiindigen, an einem einmaligen plastischen
Objekt, das im autographischen Modus existiert. Nun ist es
genau dieser Modus, auf den sich Schonberg beruft, um fiir
das geistige bzw. kiinstlerische Eigentum die Erbschaft ad
infinitum auszudehnen; sein Plddoyer fiir die kommenden
Erben, und dies bis zu den entferntesten, mochte demnach
die sich juristisch lohnenden Konsequenzen einer autogra-
phischen Konzeption von Musik ziehen. Eine solche Kon-
zeption ware mit dem wesenhaft allographischen Charakter
des Arrangements inkompatibel. Beriihre nichts, vor allem:
arrangiere nicht, sondern arrangiere es, dass das musikali-
sche Werk unversehrt von Generation zu Generation weiter-
vermacht werden kann — nichts anderes sagt Schonberg, und
dies mit Konstanz in seinen Texten von 1919 (die Vorschlige
fiir Loos) bis 1949 (die Bemerkungen und Erkldrungen zum
Fall Strawinsky versus Leeds).

1912 allerdings, in Parsifal und Urheberrecht, enthilt
Schonbergs Diskurs {iber Arrangement und Copyright einige
Haken und Wendungen, deren Komplexitit eine geduldige
Lektiire verdienen wiirde. Der Text beginnt mit einer schar-
fen Unterscheidung: «Als vor einiger Zeit die Frage disku-
tiert wurde, ob eine Verldngerung der Schutzfrist fiir den
Parsifal anzustreben sei, wurden die dabei in Betracht kom-
menden Fragen nicht scharf genug auseinandergehalten»,
schreibt Schonberg. Man miisse ndamlich «scharf» trennen
zwischen der «kiinstlerisch-moralischen» und der «rechtlich-
finanziellen» Seite. Hier nun, zuerst und wie es sich gehort,
das Kiinstlerische:

«Fiir mich, fiir mein Gefiihl und fiir meine Einsicht steht es

ausser jedem Zweifel, dass man in Bayreuth nichts anderes

wiinschen konnte, als man wiinschte: die Verlingerung der

Schutzfrist fiir « Parsifal». Ein Sohn darf nicht iiber den

letzten Willen seines Vaters hinweggehen und der Sohn die-

ses Vaters schon gar nicht. Fiir mich ist es klar, dass die For-
derung Bayreuths wirklich nichts anderes bezweckt als den

Wunsch Wagners, der dort heilig gehalten werden muss, zu

erfiillen; ihn durchzusetzen ohne jeden Nebengedanken.

Und das sogar dort, wo ein solcher Nebengedanke gerade-

zu eine kiinstlerische Notwendigkeit wire.»

Indem sich Siegfried Wagner, um den es sich hier handelt,
«prinzipienstarr» verhalt, lauft er Gefahr, dem Testament
seines Vaters «auf Kosten der Kunst» treu zu bleiben und
sogar zu tun, so Schonberg, was Richard Wagner selbst nicht
getan hitte: «Der Sohn dieses Vaters kann nicht anders han-
deln, trotzdem — und das muss gesagt sein — sein Vater
anders gehandelt hitte.» Aporie von Erbschaft und Treue:
Indem ich treu bin, bin ich untreu; indem ich untreu bin, bin
ich zugleich treu und untreu. Und dies mit den verzwickte-
sten und tiefgriindigsten formalen Varianten und Kombina-
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tionen (doch fiihrt solche Formalitét zu den gravierendsten

Implikationen).
Wieder einfacher: Schonberg seinerseits unterscheidet

zwei Haltungen:
«Und dazu kann man sich auf zwei Arten stellen. Einmal so
wie der Sohn; dann aber so wie der Vater, der grosse Revo-
lutiondir, der die hochste Pietiit gegen die Meister darin er-
blickte, das wirkliche Wesen ihrer Werke von dem zu befrei-
en, was sterblich daran ist, um ihr Unsterbliches zu desto
reinerer Wirkung zu bringen. Der es mit der Pietiit nicht nur
fiir vereinbar hielt, an den Willensiusserungen des Autors
Anderungen vorzunehmen, sondern sogar fiir geboten: er
war ja sicher der Erste, der Instrumentations-Anderungen
in Beethoven-Partituren vorschlug.»

Im Gegensatz zur blinden Treue des Sohnes, der das un-
versehrte, vollstdndige und gesicherte Erbe konserviert, ist
der Vater ein Arrangeur avant la lettre. Doch vor allem —
man braucht die Lektiire dieser Passage kaum zu forcieren —
konnte man (mit oder ohne Schonberg) soweit gehen zu
sagen, dass sich die Essenz (die zeitlose Idee) eines Werkes
am Horizont, am Ende von mehr oder weniger arrangierten
und derangierten Variationen erweise. Wie dem auch sei:
Schonberg entscheidet sich gegen die Verldngerung des Bay-
reuther Parsifal-Monopols. Und er begriindet sein Urteil mit
Uberlegungen zum Stil:

«Aber das prinzipiell Wichtigste, was gegen das Bayreuther

Auffiihrungs-Monopol spricht, erscheint mir, dass ein Stil

nicht entstehen kann, wenn man das Objekt, an dem er sich

entwickeln soll, der Einwirkung des Lebendigen entzieht.

Denn Stil ist nicht das, was man sich gewéhnlich darunter

vorstellt. Ist nicht ein Treubewahrtes [...]. Jenes Lustgefiihl

des Gleichgewichts, der Ausgeglichenheit, das wir Stil nen-
nen, — [...] wie soll es da sein, wenn das Kunstwerk sich
benimmt, wie man sich 1890 benahm, wihrend der Horer
empfindet, wie man 1912 empfindet. [... | Ich muss mich aus
diesen Griinden gegen das Bayreuther Auffiihrungs-Mono-
pol entscheiden. »

Dieses Verdikt, dieses Urteil steht kurz vor dem zweiten
grossen Teil des Textes: demjenigen, der den finanziellen und
rechtlichen Aspekten gewidmet ist. Dort findet sich, bereits
1912, der Diskurs iiber die Erbschaft, den wir bereits in den
spéateren Texten gelesen hatten:

«Es ist unglaublich: es gibt ausserhalb unseres Korpers kein

einziges Eigentum, das so ganz Eigentum ist wie das geisti-

ge. Und gerade dieses war vogelfrei. Weiter: es gibt kein

Eigentum, das der Besitzer nicht seinen sptesten Nach-

kommen hinterlassen darf, ohne dass irgendein gesetzlicher

Einspruch erhoben werden kann. Aber das Eigentumsrecht

an kiinstlerischen Werken ist auf dreissig Jahre beschrinkt.»

Hinter der bemerkenswert konstanten Forderung nach
einer Art ewigem kiinstlerischem Eigentum (ewig und
schadlos vermachbar), hinter dieser wiederkehrenden Be-
teuerung, die Ernst macht mit der Verurteilung des Arrange-
ments, hitte Parsifal und Urheberrecht eine Perspektive
eroffnet, die sich dusserst schwierig mit dem Bild jenes
«Bannertrigers kiinstlerischer Prinzipien» vereinbaren lésst.

ERBEN (NOCHMALS)

Von dem, was von nun an das doppelte schonbergsche
Gebot zu nennen ist («arrangiere mich, arrangiere mich
nicht!»), haben die S6hne (diejenigen Schonbergs diesmal)
nur die eine Seite, die Sonnenseite, den Aspekt der ewigen
Erbschaft beriicksichtigt. Das heisst auch: der unbegrenzten

Schuld. Das beste Zeichen ist zweifellos, dass, nach Schon-
berg, keine Arrangements mehr moglich sind.

Wenn Webern und Schonberg noch Kompositionen von
Bach, Mahler oder auch Schonberg selbst bearbeiteten;
wenn also, zumal im Umfeld des Vereins fiir musikalische
Privatauffiihrungen, die Bearbeitung eine lebendige Praxis
war, um sich mit zeitgenossischen Werken zu arrangieren, so
wagt heute keiner mehr, so scheint es, ein Klavierstiick von
Stockhausen, Boulez’ Structures oder Ligetis Atmosphéres
neu zu instrumentieren.

Man kann dennoch nicht erben, ohne sich mit der
Erbschaft ein wenig zu arrangieren; wie Schénberg in Parsi-
fal und Urheberrecht schreibt, bleibt ein musikalisches Werk
von Generation zu Generation nur unter der Androhung
unversehrt, dass die Entwicklung eines Stiles im vorhinein
unmoglich gemacht wird. Zumindest — und dies scheint
Schonberg auch hartnédckig ertraumt zu haben — sofern man
die Musik im autographischen Modus denkt.

Doch nur bis zu einem gewissen Punkt. Schonberg, der
Erfinder der Zwolftontechnik (die Vorherrschaft der Melo-
die zugleich bestdarkend und umstiirzend); Schonberg, der
Erfinder der Klangfarbenmelodie (deren Konsequenzen in
das Urheberrecht noch immer keinen Eingang gefunden
haben), Schonberg, der Veréchter der allographischen Praxis
des Arrangements (obwohl er dies selbst praktizierte und
praktizieren liess), dieser Schonberg also geht in seinem
Traum einer autographischen Musik nicht soweit, das
Phonogramm auch musikalisch zu denken. Also jenes auto-
graphische musikalische Objekt par excellence (vor dem Be-
ginn des digitalen Zeitalters).

(Wie David Gans in bezug auf John Oswald nicht ohne
Ironie bemerkt, waren jene Anwilte, die vom Komponisten
der CD Plunderphonic verlangten, er miisse das Master, das
Original, wie auch sdmtliche Exemplare in seinem Besitz
zerstoren, «analoge Anwilte», «analog attorneys», da jede
digitale Kopie, die sich im Umlauf befindet, selbst ein poten-
tielles Master darstellt...)

In Copyright scheint es, dass es fiir Schonberg die Mecha-
nisierung der Musik gewesen sei, die ein urspriinglich
unschuldiges Gesetz ins Boswillige verkehrte; lesen wir
erneut:

«All dies scheint vollig sinnlos und lisst nur an Boswillig-

keit gegeniiber den Erben denken [...]. Nun habe ich die

wahre Losung dieses Problems entdeckt. Zu der Zeit, als
dieses Gesetz gemacht wurde, gab es die sogenannten <Me-
chanischen Rechte> noch nicht: es gab noch kein Radio, kei-
nen Film, keine Schallplatten [...]. Ich schliesse daraus, dass
das Gesetz nicht gemacht wurde, um den Autor seines Ei-
gentums zu berauben.»

Die Platte (die Phonographie im weiten Sinne) wire dem-
nach die andere Seite, die Schattenseite des alten Traumes
einer musikalischer Autographie. Auf dieser Seite, zumal seit
man mit digitalen Formeln arbeitet, lassen sich die Grenzen
zwischen allo- und autographisch nicht mehr genau ziehen,
nicht genauer auch als zwischen Arrangement und Dérange-
ment. Und einige Piraten werden fiir Bannertrager gehalten.
Wie wiire Schonberg heute treu zu horen, ohne dass (um den
Satz aus Parsifal und Urheberrecht piratierend aufzuneh-
men) sich sein Werk so benimmt, wie man sich 1919 oder
1949 benahm, wihrend der Horer hort, wie man 1999 hort?
Anders gesagt: Welches sind die Bedingungen eines Hor-
stiles?

Schonberg hat gewiss nicht wie Strawinsky mit Platten
gespielt. Seine Sohne spielen keine (oder nur wenig) Platten.
Vielmehr versuchen sie, sich zu arrangieren...

(aus dem Franzdsischen von Patrick Miiller)

24/25



	©Schönberg

